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 Veröffentlicht am 05.02.1957

Norm

ZPO §236 E

Rechtssatz

Wenn das Berufungsgericht über einen im Berufungsverfahren gestellten Zwischenfeststellungsantrag meritorisch

entschieden hat, so liegt auch im Falle der Bestätigung des erstgerichtlichen Urteils kein vollbestätigendes Urteil des

Berufungsgerichtes vor, so daß die Revision auf alle Fälle zulässig ist.
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